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Allgemeine Unterrichtbedingungen 
(AUBs) von RIKA’s Musikwerkstatt 

Der Inhalte dieser AUBs gelten für die eigenen Musikkurse. Die Honorar-
verträge mit Kindertageseinrichtungen und weiteren Honorarauftragge-
ber:innen werden individuell verhandelt. 

Teilnahmebedingungen: 
Die erste Kursstunde ist für alle Kursteilnehmer:innen eine Schnupperstunde und 
damit kostenfrei. Wenn Sie den Kurs danach buchen wollen, füllen Sie eine 
Anmeldung aus und verpflichten sich zur Zahlung der Kursgebühr via Homepage-
Store bzw. EVENTIM Ticketing innerhalb von 7 Tagen. 

Für Geschwisterkinder, die regelmäßig teilnehmen, zahlen Sie die halbe Kursgebühr. 
Davon ausgenommen sind Kleinkinder bis zu 1 Jahr, die aus Betreuungsgründen 
mitgebracht werden müssen. 

Wenn Sie nach der Schnupperstunde zurücktreten wollen, geben Sie bitte der 
Kursleitung Bescheid. Wir nehmen Ihre Daten aus unseren Interressent:innen-Listen, 
es sei denn, Sie möchten weiterhin informiert bleiben. Teilen Sie dies dann proaktiv 
der Kursleitung mit, wenn diese sie nicht danach fragt. 

Zahlungsbedingungen: Die Kursgebühr wird innerhalb von 7 Tagen über die 

Homepage und / oder EVENTIM-Tickets selbstständig gebucht. Es erfolgt eine 

Einlasskontrolle via Ticketing-App. 

Kursgebühr und Kursdauer: 

Eine reguläre Kursstunde kostet 8,90€ und dauert ca. 40 Minuten für die Kinder von 

1 – 2 Jahren und ca. 45 Minuten für die Kinder von 2 – 5 Jahren. 

Das reguläre Kursabo kostet 80,00€ für 10 Kurstermine inklusive einer 

Schnupperstunde für Neueinsteiger:innen. Teilnehmer:innen die mehrer Kurse 

nacheinander buchen zahlen 8,00€ pro Kursstunde. 

• Ermäßigung: Sollten Sie Wohngeld-, Sozialhilfeempfänger/innen, u.a. 
empfangen, legen Sie mir gerne den Bescheid vor, dann kann ich Sie zum 
Geschwisterkind-Rabatt teilnehmen lassen. 

• Zustandekommen eines Kurses: Das Zustandekommen eines Kurses hängt 
vom Erreichen einer Mindestteilnehmer:innenzahl ab. Wenn sich zu wenige 
Familien anmelden, können wir leider nicht zu einen Schnupperstunde 
einladen. In dem Fall werden Sie zeitnah informiert. Sollten nach der 
Schnupperstunde ebenfalls zu wenig Eltern-Kind-Paare am Kurs teilnehmen 
wollen, dann kommt der Kurs ebenfalls nicht zustande. 

• Kursdauer und Ferienzeiten: Alle meine Kurse sind begrenzt auf maximal 10 
Termine und finden, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage sowie der 
landesüblichen Schulferien, wie folgt statt:  

✓ von Januar bis März 

✓ von April bis Juni 
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✓ von August bis September 

✓ von Oktober bis Dezember 

Achtung! In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass ein Feiertag ein 
Kurstag ist. Dies und die genauen Kurstermine entnehmen Sie bitte dem 
Terminkalender Ihres Kurses auf meiner Homepage. 

• Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über mein Anmeldeformular. Das 
Anmeldeformular wird Ihnen per Mail zugestellt oder nach der 
Schnupperstunde ausgehändigt. Es muss zur ersten regulären Kursstunde 
nach der Schnupperstunde abgegeben werden. 

• Fotos und Videos: In meinen Kursen werden grundsätzlich keine Fotos und 
Videos gemacht. Sollte eine gemeinsame Feier stattfinden und / oder 
grundsätzlich der Wunsch nach Fotos bestehen, dann müssen alle 
Teilnehmenden eine Fotoerlaubnis unterzeichnen. 

• Widerrufsbelehrung: Sollte nach der erfolgten Anmeldung innerhalb von 14 
Tagen festgestellt werden, dass der gebuchte Kurs nicht weiter besucht wird, 
besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der „zu viel“ gezahlten Kursgebühr 
(siehe gesetzliches Widerrufsrecht). Aus Kulanzgründen kann eine 
Rückzahlung gewährt werden. 

• Eigentumsvorbehalt: Das bestellte Material für die Musikkurse ist so lange 
Eigentum von Rika’s Musikwerkstatt, bis die entsprechende Bezahlung erfolgt 
ist. 

• Einschränkung der Gewährleistung: Ich gebe eine Gewähr dafür, dass ich 
mich regelmäßig fortbilde und meine Kenntnisse in meine Kurse einfließen 
lasse. Ich gebe keine Gewähr dafür, dass ein Vertragspartner / eine 
Vertragspartnerin mit dem Inhalt meiner Kurse zufrieden sein muss. Hierzu 
dient die Probestunde und es obliegt beiden Vertragspartner:innen, zu 
überlegen, ob eine Anmeldung zu Stande kommt. 

• Einschränkung der Haftung: In den Musikkursen bin ich für die musikalisch- 
pädagogischen Inhalte und deren Vermittlung zuständig. Die Aufsichtspflicht 
obliegt nach wie vor den zur Aufsicht berechtigten Bezugspersonen sowie den 
Inhaber:innen der elterlichen Sorge und Personensorge. 


